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Betäubungsmittel
Betäubungsmittel zum persönlichen medizinischen 
Gebrauch auf Reisen

Swissmedic kann, ohne Gewähr,
Auskünfte über die im Ausland gel-
tenden Bestimmungen erteilen. 

NOTFALLAUSRÜSTUNG 
(MEDIZINALPERSONEN)

Mit Inkrafttreten der neuen Betäu-
bungsmittelverordnung ist seit Jah-
resbeginn laut Art. 40a neu auch die
Einfuhr kleiner Mengen an Betäu-
bungsmitteln zu medizinischen
Zwecken durch Ärzte und Tierärzte
explizit erlaubt, und – sofern die zu-
ständigen Behörden der betroffe-
nen Länder dies erlauben, auch 
deren Ausfuhr. �
Swissmedic
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Abteilung Betäubungsmittel

Weitere Informationen
Walther Zimmerli
Swissmedic 
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Abteilung Betäubungsmittel
Erlachstrasse 8
3000 Bern 9
Telefon 031 324 91 88 (vormittags)
E-Mail: walther.zimmerli@swissmedic.ch

Die aktualisierte Liste der nationalen
Bestimmungen (Stand Juni 2002)
finden Sie unter der folgenden
Adresse:
www.swissmedic.ch/betm.asp

Falls Sie über keinen Zugang zum
Internet verfügen oder weitere Fra-
gen über die Ein- und Ausfuhr von
Betäubungsmitteln durch kranke
Reisende haben, gibt Ihnen die 
Abteilung Betäubungsmittel der
Swissmedic im Rahmen der ihr 
zugänglichen Informationen gerne
Auskunft.
Swissmedic wünscht Ihnen eine
gute Reise!

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN
SCHWEIZ

In der schweizerischen Gesetzge-
bung regelt Artikel 40 der Verord-
nung vom 29. Mai 1996 über die
Betäubungsmittel und die psycho-
tropen Stoffe (BetmV) (SR 812.121.1)
den Transport von Betäubungsmit-

teln durch kranke Reisende ins Aus-
land.

EINREISE IN DIE SCHWEIZ

Kranke Reisende dürfen die für eine
Höchstdauer von einem Monat zu
ihrer Behandlung benötigten Betäu-
bungsmittel ohne Einfuhrbewilli-
gung in die Schweiz einführen. Dau-
ert ihr Aufenthalt in der Schweiz
länger als einen Monat, haben sie
sich an einen zur Berufsausübung
zugelassenen Arzt zu wenden, um
ein Rezept für die zur Behandlung
notwendigen Betäubungsmittel zu
erhalten.

AUSREISE AUS DER SCHWEIZ

Kranke Reisende dürfen die wäh-
rend einer Höchstdauer von einem
Monat zu ihrer Behandlung be-
nötigten Betäubungsmittel ohne
Ausfuhrbewilligung ausführen, wenn
dies das Bestimmungsland erlaubt.

Was die Einfuhr von Betäubungsmitteln
zum persönlichen medizinischen Gebrauch durch Besu-
cher unseres Landes betrifft, vertritt die Schweiz eine
pragmatische Haltung. Sie erlaubt die Einfuhr einer
Menge, die für die Behandlungsdauer eines Monats
benötigt wird, ohne entsprechende Bewilligung. 
Obschon die meisten Länder die Einfuhr von Betäu-
bungsmitteln zum hier erwähnten Zweck erlauben, sind
die entsprechenden Bestimmungen leider von Land zu
Land sehr verschieden. Um allfällige Unannehmlich-
keiten bei der Einreise zu vermeiden, sollten die jewei-
ligen nationalen Bestimmungen befolgt werden. 
Die von Swissmedic unverbindlich auf Internet zur 
Verfügung gestellte Information über die gesetzlichen
Bestimmungen der verschiedenen Länder beruhen auf
schriftlichen Antworten, die uns aufgrund einer im 
ersten Semester 2002 durchgeführten Umfrage zuge-
stellt worden sind. Für allfällige Änderungen, über die
Swissmedic nicht informiert wird, kann keine Verant-
wortung übernommen werden. Im Zweifelsfalle sollte
mit den in der Länderliste aufgeführten zuständigen
Behörden oder mit den zuständigen Landesvertretun-
gen Kontakt aufgenommen werden. 
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Klassische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
Zunahme der Meldungen 2001/2002

stark zugenommen. Grosse Fort-
schritte wurden auch im Bereich
des Nachweises von Prionen er-
reicht. Folglich könnte eine mög-
liche Erklärung für den Anstieg
die vermehrte Feststellung von
Fällen sein. Dies würde bedeu-
ten, dass es auch schon früher
mehr als die 6 bis 11 jährlich er-
fassten Todesfälle durch CJD gab,
dass aber erst durch die erhöhte
Aufmerksamkeit die meisten da-
von diagnostiziert und gemeldet
werden. Solche Phänomene wur-
den in der Surveillance von Infek-
tionskrankheiten auch schon be-
obachtet.
Dies hätte zur Konsequenz, dass
die jetzt beobachtete Jahresinzi-
denz von ca. 3 CJD-Todesfällen
pro Million Einwohner der wahren
Inzidenz näher kommt als die all-
gemein angenommene Inzidenz
von 1 Fall pro Million Einwohner
weltweit. Keine Erklärung besteht
allerdings momentan dafür, dass
nur in der Schweiz und in keinem
anderen Land ein Anstieg auf 
eine so hohe Inzidenz beobachtet
wird.

– Genetik
Im Rahmen der detaillierten Un-
tersuchung der seit Anfang 2001
gemeldeten CJD-Fälle wurde ge-
prüft, ob allenfalls eine Anhäu-
fung der familiären Form von CJD
vorliegen könnte. Sowohl die feh-
lenden Hinweise für Blutsver-
wandtschaft als auch die – anony-
misiert durchgeführten – Sequen-
zierungen des Prion-Protein-Gens
der Fälle zeigen deutlich, dass
diese Hypothese den Anstieg
nicht erklären kann.

– Iatrogene Ursache
CJD kann auch auf iatrogenem
Weg übertragen werden, zum
Beispiel akzidentiell bei Gehirn-
operationen, oder früher mittels
Wachstumshormonen und Dura-
mater-Präparaten [3]. Deshalb
sind Fragen nach diesen Risiken
Bestandteil der Meldeformulare
des BAG. Für keinen der Fälle von
2001/2002 wurde jedoch eine 
solche Exposition durch die mel-
denden Ärzte angegeben. Zur
weiteren Abklärung allfälliger ia-
trogener Ursachen werden zur-
zeit im Rahmen der detaillierten
Untersuchungen die Krankenge-

Man unterscheidet vier Formen 
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit,
drei klassische Formen und die va-
riante Form, welche oftmals auch
als neue Variante bezeichnet wird.
Von den klassischen Formen ist die
sporadische Form die häufigste 
(ca. 85%), gefolgt von der fami-
liären (10–15%) und der sehr selte-
nen iatrogenen Form. Die variante
Form der Creutzfeldt-Jakob-Krank-
heit (vCJD) ist bis heute in Gross-
britannien (> 110 Fälle), Frankreich
(6 Fälle), Irland (1 Fall) und Italien 
(1 Fall) aufgetreten. In der Schweiz
wurden bis anhin keine Fälle beo-
bachtet. Nach heutigem Wissen
stellt vCJD die Folge einer An-
steckung durch die Erreger (Prio-
nen) der bovinen spongiformen 
Enzephalopathie (BSE) dar.

Im Jahr 2001 ist die Zahl der ge-
meldeten Fälle von klassischer
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD)
sprunghaft auf 19 angestiegen, was
einer Verdoppelung gegenüber den
Vorjahren entspricht [1]. In der aktu-
ellen Ausgabe der Fachzeitschrift
Lancet wird über diesen Anstieg be-
richtet, wobei mehrere Hypothesen
zu dessen Ursache aufgestellt wer-
den [2].

Die Zahl der Meldungen bleibt
hoch, im ersten Viertel des Jahres
2002 sind weitere sieben PatientIn-
nen an der Erkrankung verstorben.
Der Altersdurchschnitt von 65,6
Jahren entspricht demjenigen der
sporadischen CJD, während die va-
riante Form (vCJD) typischerweise
jüngere PatientInnen trifft (im
Durchschnitt 28 Jahre). Während
2001 mehr Männer betroffen wa-
ren, handelt es sich bei diesen sie-

ben PatientInnen des ersten Quar-
tals 2002 um fünf Frauen und zwei
Männer.

In der Folge werden fünf Hypo-
thesen diskutiert zur Erklärung des
beobachteten Anstiegs der Meldun-
gen. 

HYPOTHESEN

– Zufallsschwankungen
Die jährlichen Inzidenzzahlen ei-
ner Krankheit schwanken immer
in einem gewissen Rahmen. Des-
halb wurde die Hypothese ge-
prüft, ob der Anstieg im Jahre
2001 einer Zufallsschwankung
entsprechen könnte.
Eine derart starke Schwankung
ist unter der Annahme einer kon-
stanten Inzidenz nur sehr selten
rein zufälligerweise zu erwarten
(p = 0,004). Die Hypothese, dass
Zufall den Anstieg der Fälle 
erklären könnte, muss deshalb 
als unwahrscheinlich betrachtet
werden. Auch die erneut hohen 
Zahlen im laufenden Jahr lassen
an der Hypothese der Zufalls-
schwankung zweifeln.

– Erhöhte Aufmerksamkeit und
Meldebias
Seit März 1999 ist nicht nur ein
bestätigter Fall von CJD, sondern
auch schon der Verdacht einer
CJD-Erkrankung meldepflichtig.
Im Weiteren haben das Wissen
über CJD und die Aufmerksam-
keit für die Krankheit bei Patien-
tInnen und ÄrztInnen in den 
letzten Jahren aufgrund des Auf-
kommens von BSE und vCJD

In der Schweiz wird die Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit seit 1987 überwacht. Die klassischen Formen
dieser seltenen Krankheit wurden mit einer Häufigkeit
von 6 bis 11 Fällen pro Jahr erfasst. Im Jahr 2001 ist die
Zahl der Meldungen auf 19 angestiegen, und im ersten
Halbjahr 2002 sind erneut zehn Fälle bekannt geworden.
Im ersten Quartal 2002 sind sieben Menschen an der
Krankheit verstorben, für das zweite Quartal sind bis
anhin drei Todesfälle gemeldet worden. Keine der 
PatientInnen hatten Merkmale der varianten Form der
Erkrankung, wie sie seit 1996 vor allem in Grossbri-
tannien beobachtet wird. 
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schichten so weit wie möglich
zurückverfolgt.

– BSE?
Von verschiedenen Seiten wird
seit Beginn dieses Jahres die
Frage aufgeworfen, ob der beob-
achtete Anstieg der CJD-Fälle in
der Schweiz allenfalls durch BSE
verursacht sein könnte. Da die
Schweiz ein BSE-Land ist, gehört
es zur Sorgfaltspflicht, auch diese
theoretische Hypothese genau zu
prüfen, auch wenn zum jetzigen
Zeitpunkt keine Hinweise dafür
bestehen. Die BSE-Exposition der
Schweizer Bevölkerung hat zur
Hauptsache vor Einführung der
Präventionsmassnahmen im Le-
bensmittelbereich im Jahre 1990
stattgefunden.
Die BSE-Hypothese impliziert je-
doch etwas völlig Neues, da nach
heutiger Kenntnislage die einzige
menschliche Prionenkrankheit,
bei welcher BSE die Ursache sein
dürfte, die variante Form der CJD
ist. Keiner der Schweizer CJD-
Fälle wies Anzeichen von vCJD
auf.

MASSNAHMEN

Das BAG untersucht seit Januar
2002 zusammen mit den Experten
im Nationalen Referenzzentrum für
Prion-Erkrankungen in Zürich den
beobachteten Anstieg der CJD-
Fälle. Dazu gehören die Vertiefung
der Diagnostik, das umfassende
Studium der Krankengeschichten
sowie ausführliche Interviews mit
den Angehörigen der Verstorbenen
zur allfälligen Erkennung von bisher
unbekannten externen Risikofakto-
ren. Diese Abklärungen haben sich
als sehr aufwändig erwiesen und
sind noch nicht abgeschlossen. 
Erste Resultate dürften im Herbst
2002 publiziert werden. Zudem
wird momentan geprüft, ob neben
dem bestehenden Präventions- und
Forschungsprogramm des Bundes
[4] zusätzliche Forschungsarbeiten
zur Untersuchung und Typisierung
der in der Schweiz vorkommenden
Prionen bei Mensch und Tier not-
wendig und machbar sind. �
Bundesamt für Gesundheit
Abteilung Epidemiologie und 
Infektionskrankheiten

Literatur
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� � � � � � Klassische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
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Epidemiologie und Infektionskrankheiten
Sentinella-Statistik

Seit Juni 1986 erfüllt das Sentinella-
Meldesystem eine wichtige Auf-
gabe als Surveillance- und Evalua-
tionsinstrument innerhalb des
schweizerischen Gesundheitswe-
sens. Dieses freiwillige Meldenetz
liefert anhand von Daten aus dem
Bereich der medizinischen Grund-
versorgung aufschlussreiche Ein-
blicke in das Krankheitsgeschehen
der Bevölkerung in der Schweiz.

Jedes Jahr suchen wir neue Teil-
nehmer aus den Bereichen innere
Medizin, Allgemeinmedizin, Pädia-
trie und Gynäkologie. Unser Ärzte-
kollektiv soll die Verhältnisse in 
der medizinischen Grundversorgung
möglichst gut widerspiegeln. Darum
ist auch die Teilnahme von Praxen
erwünscht, die nicht der «typi-
schen» Hausarztpraxis (sofern es
die überhaupt gibt) entsprechen
(z. B. HMOs, Praxen mit alterna-
tiven Behandlungsmethoden usw.).

Jede teilnehmende Praxis erhält
vierteljährlich einen zusammenfas-
senden individuellen Überblick ihrer
Meldedaten und einen Vergleich
zum Durchschnitt der Beobachtun-
gen aller übrigen Meldepraxen.
Diese Dienstleistung ermöglicht
den Sentinella-Praxen eine Stan-
dortbestimmung gegenüber einem
Kollektiv von Arztpraxen, das weit-
gehend dem schweizerischen Durch-
schnitt entspricht.

Die Kosten von Laboruntersu-
chungen für bestimmte im Senti-
nella-System erhobene Themen
(Keuchhusten, Masern, Mumps,

Röteln, Influenza) werden vom Bun-
desamt für Gesundheit übernom-
men, sofern sie in den ent-
sprechenden Sentinella-Vertragsla-
bors durchgeführt werden. Gegen-
wärtig erheben wir folgende Mel-
dethemen: Influenzaverdacht, Influ-
enza- und Pneumokokkenimpfung,
Asthma, Masern, Röteln, Mumps,
Pertussis, Otitis media und Pneu-
monie sowie umweltmedizinische
Probleme.

Wie Sentinella im Detail funktio-
niert, teilen wir Ihnen gern auf An-
frage mit. Für weitere Auskünfte
wenden Sie sich bitte an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des
Sentinella-Sytems am Bundesamt
für Gesundheit (Tel.: 031 323 87 06).
Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich zur Teilnahme entschliessen
könnten. �
Bundesamt für Gesundheit
Abteilung Epidemiologie und
Infektionskrankheiten
Sentinella
3003 Bern

Telefon 031 323 87 06
Fax 031 323 87 95
E-Mail epi@bag.admin.ch

Das Sentinella-Meldesystem sucht neue Teilnehmer

Meldungen (N) der laufenden 4 Wochen bis 5. 7. 2002 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103)
Freiwillige Erhebung bei Hausärzten und -ärztinnen (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche 24 25 26 27 Mittel
4 Wochen

Thema N N/103 N N/103 N N/103 N N/103 N N/103

Influenza
Asthma
Masern
Röteln
Mumps
Pertussis
Otitis media und Pneumonie
Influenza- und
Pneumokokkenimpfung

Meldende Ärzte 210 200 192 165 192

Provisorische Daten

14 0,7 12 0,6 15 0,8 13 0,8 14 0,7
35 1,8 50 2,6 38 1,9 24 1,4 37 1,9
1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,0
1 0,1 0 0,0 2 0,1 1 0,1 1 0,1
1 0,1 3 0,2 3 0,2 1 0,1 2 0,1
3 0,2 1 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1

56 2,9 62 3,3 83 4,2 60 3,6 65 3,5

4 0,2 2 0,1 4 0,2 9 0,5 5 0,3
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Epidemiologie und Infektionskrankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Woche 27 Letzte 4 Wochen Letzte 52 Wochen Seit Jahresbeginn
2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Respiratorische Übertragung

Tuberkulose

Meningokokkenkrankheit

Legionellose

Haemophilus influenzae: invasiv

Masernb

Rötelnc

Influenzavirus

Streptococcus pneumoniaef

Faeco-orale Übertragung

Campylobacter

Salmonella (para)typhi

Übrige Salmonellen

Shigellen

Enterohämorrhagische E. coli

Hepatitis A

Listerien

Stand am Ende der 27. Woche (9. 7. 2002)a

a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Zahlen provisorisch. Bei den in kursiver Schrift angegebenen Daten handelt es
sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die
annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden. 
Die Kantonsdaten sind im Internet zugänglich unter: http://www.admin.ch/bag/infreporting.

b Neuerdings Arzt- und Labormeldungen.
c Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.
d Stand am Ende der 15. Woche: Zur Bestimmung der akuten Hepatitis B und C werden Labor- und Arztmeldung benötigt 
(zeitliche Verzögerung der Ergänzungsmeldung).

e Bestätigte und wahrscheinliche CJD-Fälle, nach Eurokriterien.
Da das diagnostische Prozedere bis zwei Monate betragen kann, wird auf eine detaillierte Darstellung nach Meldewochen verzichtet. 
Die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle betrug im Jahr 2000 11 und im Jahr 2001 19.

f Meldepflicht für S. pneumoniae wurde erst im März 1999 eingeführt. Die seither beobachtete Zunahme lässt sich durch die immer 
vollständigere Meldung der Fälle erklären.

10 9 24 40 42 62 642 616 696 363 334 347
7,20 6,50 17,30 7,20 7,50 11,20 8,80 8,50 9,70 9,60 8,90 9,30

3 4 8 8 9 130 187 177 80 118 109
2,20 2,90 1,40 1,40 1,60 1,80 2,60 2,50 2,10 3,10 2,90

4 3 1 12 13 5 137 94 82 52 47 30
2,90 2,20 0,70 2,10 2,30 0,90 1,90 1,30 1,10 1,40 1,20 0,80

1 1 4 1 4 39 54 52 20 30 33
0,70 0,70 0,70 0,20 0,70 0,50 0,70 0,70 0,50 0,80 0,90

4 2 12 6 68 38 34 36 29 7
2,90 1,40 2,10 1,10 0,90 0,50 0,50 1,00 0,80 0,20

1 1
0,01 0,03

466 229 447 462 228 365
6,40 3,20 6,20 12,30 6,10 9,80

9 12 8 39 40 40 872 782 744 602 554 505
6,40 8,60 5,80 7,00 7,20 7,20 12,00 10,80 10,30 16,00 14,70 13,50

257 193 193 792 740 852 6434 7536 7093 3068 3346 3376
184,10 138,40 139,40 141,90 132,70 153,80 88,60 103,90 98,50 81,40 88,90 90,30

1 32 33 35 18 14 14
0,20 0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40

34 56 66 122 225 212 2512 2601 2679 879 1044 920
24,40 40,20 47,70 21,90 40,30 38,30 34,60 35,90 37,20 23,30 27,70 24,60

6 7 6 30 30 20 396 457 504 153 231 183
4,30 5,00 4,30 5,40 5,40 3,60 5,50 6,30 7,00 4,10 6,10 4,90

1 8 3 8 65 38 71 20 19 26
0,70 1,40 0,50 1,40 0,90 0,50 1,00 0,50 0,50 0,70

2 3 1 9 13 14 154 215 363 71 92 164
1,40 2,20 0,70 1,60 2,30 2,50 2,10 3,00 5,00 1,90 2,40 4,40

1 2 3 1 4 33 36 50 11 12 28
0,70 1,40 0,50 0,20 0,70 0,50 0,50 0,70 0,30 0,30 0,70
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Woche 27 Letzte 4 Wochen Letzte 52 Wochen Seit Jahresbeginn
2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Durch Blut oder sexuell übertragen

Hepatitis B akut d

Total Meldungen (B)

Hepatitis C akut d

Total Meldungen (C)

Chlamydia trachomatis

Gonokokken

Zoonosen

Zeckenenzephalitis

Malaria

Erythema migrans

Hämorrhagische Fieber

Brucellen

Andere Meldungen

Häufungen

Tetanus

Creutzfeldt-Jakob-Krankheite

Bundesamt für Gesundheit
Abteilung Epidemiologie und Infektionskrankheiten 

� � � � � � Epidemiologie und Infektionskrankheiten

3 3 2 11 9 5 131 145 192 42 37 36
2,10 2,20 1,40 2,00 1,60 0,90 1,80 2,00 2,70 2,00 1,80 1,70

29 17 25 98 80 90 1250 1131 1272 699 593 639

2 5 3 4 8 10 91 74 91 33 17 33
1,40 3,60 2,20 0,70 1,40 1,80 1,30 1,00 1,30 1,60 0,80 1,60

54 37 40 242 162 195 2365 2387 2677 1302 1259 1283

44 62 66 212 195 196 2834 2471 2194 1588 1346 1178
31,50 44,50 47,70 38,00 35,00 35,40 39,00 34,10 30,50 42,10 35,80 31,50

15 3 14 50 25 42 549 392 378 290 200 218
10,70 2,20 10,10 9,00 4,50 7,60 7,60 5,40 5,30 7,70 5,30 5,80

3 2 5 11 22 23 94 88 115 21 35 38
2,10 1,40 3,60 2,00 3,90 4,20 1,30 1,20 1,60 0,60 0,90 1,00

3 9 10 21 22 31 313 313 308 145 154 158
2,10 6,50 7,20 3,80 3,90 5,60 4,30 4,30 4,30 3,80 4,10 4,20

21 21 26 48 69 46 262 198 200 85 108 87
15,00 15,10 18,80 8,60 12,40 8,30 3,60 2,70 2,80 2,30 2,90 2,30

2 4 4
0,40 0,10 0,10

1 2 1 10 13 9 6 7 6
0,70 0,40 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20

4 1 5 2 22 25 19 15 11 12

1 2 3 3 1 2
0,18 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05
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Öffentliche Gesundheit
Zulassung zur unselbständigen Berufsausübung 
von Ärztinnen und Ärzten mit Diplomen 
aus Nicht-EU/EFTA-Staaten

Am 1. Juni 2002 sind zusammen mit
den sektoriellen Abkommen zwi-
schen der Schweiz und der EU auch
einige Änderungen des schweizeri-
schen Landesrechts in Kraft getre-
ten. Darunter befindet sich auch die
Änderung des Bundesgesetzes vom
19. Dezember 1877 betreffend die
Freizügigkeit des Medizinalperso-
nals in der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft (FMPG, SR 811.11,
AS 2002 701 ff).

Das FMPG regelt u. a. die Wirkun-
gen der eidgenössischen Diplome
und Weiterbildungstitel (womit
auch immer die gestützt auf die 
Abkommen vom Bund anerkannten
ausländischen Diplome und Titel 
gemeint sind). Somit sind eidge-
nössisch diplomierte Ärztinnen und
Ärzte nach Artikel 2a Absatz 2
FMPG nur unter Aufsicht von Inha-
berinnen und Inhabern eines ent-
sprechenden eidgenössischen Wei-
terbildungstitels berechtigt, ärztlich
tätig zu sein. Die Zulassung zur
selbständigen Berufsausübung hängt
vom Erwerb eines eidgenössischen
Weiterbildungstitels ab (Art 11 Abs.1
und 2 FMPG). 

Demgegenüber enthält das FMPG
keine bundesrechtlichen Regelun-
gen betreffend Zulassung zur un-
selbständigen Berufsausübung von
Personen ohne eidgenössisches 
Diplom. Die Kantone behalten in
diesen Fällen die ausschliessliche
Kompetenz, die Bedingungen für
die Zulassung zur unselbständigen
Berufsausübung festzulegen. Im
Rahmen eines solchen Verfahrens
können sich die kantonalen Behör-
den auch darüber aussprechen, ob
das vorgelegte Diplom für die Aus-
übung der beantragten unselbstän-
digen Tätigkeit genügt. Eine solche
Beurteilung stellt jedoch keine  for-
melle Anerkennung des ausländi-
schen Diploms im Sinne von Artikel
2b FMPG dar. 

Bis zum Datum des 26. Juni 2002
haben ungefähr 550 Ärztinnen

und Ärzte um Anerkennung des 
Diploms und allenfalls zusätzlich 
eines Weiterbildungstitels nachge-
sucht. �
Bundesamt für Gesundheit
Sektion Medizinalprüfungen

Weitere Informationen
Bundesamt für Gesundheit
Sektion Medizinalprüfungen
3003 Bern
Hp. Neuhaus
Telefon 031 322 94 82
Fax 031 323 00 09
E-Mail: hanspeter.neuhaus@bag.admin.ch

Auch nach dem Inkrafttreten der 
sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU entscheiden die Kantone alleine über die 
Bedingungen für die Zulassung zur unselbständigen 
Berufsausübung von Personen mit Diplomen aus den
Nicht-EU/EFTA-Staaten.
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